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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1971

Norm

ABGB §371 B

ABGB §1009

VersVG §4

Rechtssatz

Der Hausverwalter hat eine auf seinen Namen lautende Versicherungspolizze, die eine Beweisurkunde über einen im

Zuge der Verwaltung des Hauses abgeschlossenen Vertrag dargestellt, nach Beendigung der Verwaltung dem

Hauseigentümer herauszugeben.

Entscheidungstexte

6 Ob 158/71

Entscheidungstext OGH 07.07.1971 6 Ob 158/71

ImmZ 1972,204 = MietSlg 23090

5 Ob 149/10p

Entscheidungstext OGH 24.01.2011 5 Ob 149/10p

Vgl auch; Beisatz: Der Wohnungseigentumsverwalter hat nach Beendigung seiner Funktion ohne Verzug (vgl § 31

Abs 3 WEG 2002) alle seine Tätigkeit betreffenden Originalbelege an den neuen Verwalter bzw die

Eigentümergemeinschaft herauszugeben, und zwar unabhängig von einer vorherigen Entlastung bzw

Genehmigung der von ihm gelegten Rechnung. (T1)
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